
Zuarbeit:  
 
 
 
Sachverhalt: 
 

Mit der EG-Umgebungslärmrichtlinie, dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm und der Novellierung des § 47 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) liegen verbindliche Rechtsgrundlagen für die 
Lärmminderungsplanung vor. 
 

Auf Grundlage dieser waren bis 2012 durch betroffene Gemeinden für Bundesfern-, Landes- 
oder grenzüberschreitende Hauptverkehrsstraßen (HVStr) mit > 6 Mio. Kfz/Jahr = 16.400 
Kfz/Tag (1. Stufe) Lärmaktionspläne aufzustellen. Die Hansestadt Stralsund war hierbei nicht 
betroffen. In einer 2. Stufe waren bis Ende 2013 Lärmaktionspläne für diese HVStr mit > 3 
Mio. Kfz/Jahr = 8.200 Kfz/Tag aufzustellen. Die Hansestadt Stralsund ist mit 2. Stufe betrof-
fene Gemeinde und in der Pflicht, einen Lärmaktionsplan aufzustellen und zu beschließen. 
 

Als freiwillige Leistung nahm die Hansestadt Stralsund zusätzlich zu den nach Umgebungs-
lärmrichtlinie definierten Hauptverkehrsstraßen örtliche Hauptverkehrsstraßen mit vergleich-
baren Verkehrsmengen in die Untersuchung auf. 
 

Der Lärmaktionsplan ist ein Strategieplan, auf dessen Grundlage Maßnahmen durchgeführt 
werden können. Er entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung für oder gegen den Bürger. 
Für die öffentliche Verwaltung ist er insofern verbindlich, dass sie in Planungsverfahren, etwa 
bei der Aufstellung eines Bebauungsplans, und bei behördlichen Entscheidungen die Aus-
sagen des Lärmaktionsplans bei der Abwägung der verschiedenen Belange des Umwelt-
schutzes, der Wirtschaft usw. zu berücksichtigen hat. Der Aktionsplan ist alle 5 Jahre zu 
überprüfen und ggf. zu überarbeiten. 
 

Der Entwurf des Lärmaktionsplans wurde im Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtent-
wicklung im Oktober 2016 vorgestellt. Im November 2016 fand die Öffentlichkeitsbeteiligung 
durch Auslage statt. Hinweise und die Stellungnahmen hierzu sind tabellarisch zusammen-
gefasst (Anlage 2). Es ergaben sich keine weiteren aufzunehmenden Maßnahmen zu den im 
ausgelegten Entwurf.  
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